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Frühere Steuerarten der sächsischen Landbevölkerung

Begriffe:

Steuern

Abgaben, die von der Landschaft auf Land- und Ausschusstagen bewilligt wurden.
Dazu setzte der Landesherr ein Kollegium ein: 4 im Lande mit Rittergütern Ange-sessene und 4 von der Landschaft gewählte Beisitzer. Es entschied über Ausgabe und Verwendung der eingenommenen Steuern.

In Sachsen (damalige Markgrafschaft Meißen) sind Steuerbewilligungen seit dem Jahre

1350 bekannt.

Steuer-Schocke

Zur Steuerermittlung wurden "die liegenden Güther und das fahrende oder bewegliche Vermögen zu Gelde, nach Schock Groschen angeschlagen". Nach diesem Anschlag richtete sich die Höhe der Steuer, die die Stände, je nach Gelegenheit, mit 2, 3 oder mehr Pfennigen von jedem Schock bewilligten. Sie hatte ein oder mehrere Jahre hinter-einander Gültigkeit.

Bsp.

1523

vom Schock
  4 d

1525

vom Schock
   4 d

1529

vom Schock
12 d[!]   [8 d auf 3 Termine1 – lt. eigener Überprüfung]

1542

vom Schock
11 d
auf 3 Termine

1546

vom Schock
  4 d

1547

vom Schock
  2 d

1550

vom Schock
  5 d
in 2 Jahren

1551

vom Schock
  6 d
auf 3 Termine


usw.

Genauere Nachricht über die Steuerschocke sind seit 1406 überliefert, die aber durch-aus älter sein können. Ab dieser Zeit wurde versucht, "das Schock-Wesen in beßere Ordnung zu bringen". Im Jahre 1531 fand im damaligen Herzogtum Sachsen (ab 1547 Kurfürstentum) eine neue Schatzung statt. Danach fielen die Schockwerte innerhalb eines Ortes einheitlicher aus und stiegen in der Regel wesentlich an [siehe Beispiel

Marsdorf (Tabelle)].

Türkensteuer
zur Abwehr der Türkenbedrohung (türkische Truppen belagern 1529 Wien)

- gaben auch Rittergüter und andere Priviligierte




1552 – 1557:
Rittergüter

2 Pf. vom Schock






Bürger u. Bauern
3 Pf. vom Schock



- am bekanntesten: Türkensteuer von 1501 

  (einzige, die in den Findmitteln des Sächsischen Hauptstaatsarchivs so 

  bezeichnet wird – spätere laufen unter dem Namen "Landsteuer-Register")

____________________________________________________________________________
1 Marie Lichtmess (2. Febr.), Pfingsten, Michaelis (29. Sept.)
Türkensteuer von 1501
- 5 Bände vorhanden (1. Band wegen Erhaltungszustand gesperrt)


- fast vollständig überliefert (Dörfer um Dresden, im Umkreis von etwa 15 km 

  fehlen)

Land- und Pfennigsteuer


- seit Churfürst Friedrich Christian (1763) (nach preußischer Invasion/7jährigen 

  Krieg) Land und Pfennigsteuern kombiniert



- vorher Landsteuer zweimal jährlich (Lätare und Bartholomäus) eingenommen 

- Termine beibehalten

   [Lätare = 4. Sonntag der Passionszeit = 3. Sonntag vor Ostern; 

    Bartholomäus = 24. August]

Landsteuer
(seit etwa 1628 "Schocksteuer" genannt)



- eine bloße Vermögensteuer, die "von den Untertanen in Städten und Dörfern 

   von Grundstücken, Zuchtvieh und werbender Barschaft [Darlehen, Hypo-

   theken]" nach den Schockwerten zu erbringen war;

- davon ausgenommen – die nicht werbende Barschaft (Silberwerk, Schmuck,

   Kleidung, Hausrat)

Die Landsteuer wurde 1546 eingeführt (vom Schock 4 Pfennige)

[Zusatz in gleicher Quelle, S. 175 ff:]



"Die Land- und Pfennigsteuer ward schon 1523 und 1525 als eine Vermögen-

steuer, vom Schock 4 Pfennige, bewilliget." (1534 so benannt)



In den Dörfern waren davon befreit, die Rittergüter, wofür diese dem Landes-

herrn ein Ritterpferd halten mussten, und die Geistlichen. Letztere besaßen nur 

Steuerfreiheit für Grundstücke, die der Kirche und Schule dienten, nicht aber 

für eigentümliche.

Nach dem 30-jährigem Krieg, der zu erhöhter Armut geführt hatte, wurde 1688 

ein neues Schock-Kataster angelegt. Darin sind die Schocke unterschieden in


- volle

(ursprünglicher Schockwert von 1628)

- gangbare
(jetziger Steuerwert)

- decremente
(1. Güter, "die noch nicht völlig aus der Verwüstung gerissen, 

     sondern nur zum Theil zu nutzen" gehen


 2. durch Unglücksfälle beschädigte Grundstücke, wo der 

     Zeitpunkt der Wiedernutzung noch nicht absehbar ist

 3. Herabsetzung der Schocke, nach vorangegangener Über-

     prüfung, wenn der Besitzer zu hoch damit belastet ist)

- moderierte
(durch Schäden bedingte, auf einige Jahre erlassene Schocke;

 geschieht von einer Bewilligung zur anderen)

- caduce
(verlassene Häuser u. Grundsstücke, die nicht mehr genutzt 

werden, und völlig wüst und unangebaut stehen)

Es sind Steuerlisten überliefert, in denen die Besitzer mit ihren Schockangaben 

von 1688, denen von 1628 gegenübergestellt werden.

Im "Fundamental-Anschlag" von 1628 war die Schatzung der Gebäude und

Grundstücke sehr ungleich ausgefallen:



z. B.
1 Halbhüfnergut hatte den gleichen Wert wie 1 Ganzhüfnergut.

Mögliche Ursachen:


a) bei zu hohem Schockananschlag:

- Beschaffenheit des Gutes war vormals besser und damit nutzbarer




- Besitzer einst reicher gewesen, und seines Ansehens wegen Gut hoch 

  angeschlagen



b) bei zu geringem Schockanschlag:




- Grundstücke schlechter gewesen oder nicht in Schock-Anschlag 

  gebracht




- Besitzer waren entweder sehr genau oder schlechte Wirte, die "nicht




   alles treulich angegeben und hinlänglich geschätzet"

Durch diese Ungleichheit kam es in der Folgezeit zu vielen Klagen, weil sich 

nach diesem Schock-Anschlag die Natural- und Kavallerie-Verpflegung 

richtete.

Steuerbefreiung bei Brandschäden:


   an Schock- und Quatember-Steuern für


- sämtliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude

6 Jahre


- nur für's Wohnhaus




4 Jahre


- für die Scheune




1 Jahr



- für Zugviehstall und Zuchtviehställe

½ Jahr

Beispiele für weitere Steuerbefreiung:



- "wenn ein Wirt oder dessen Ehefrau eine

    Zeitlang am hitzigen Fieber darnieder gelegen", wird auf diese

    Zeit die sämtliche Steuer erlassen.

Wer ein wüstes Gut annimmt, erhält ein- und zweijährige Steuerfreiheit.

Klauensteuer
entrichteten Schafmeister und ihre Knechte von ihrem Anteil an Schafen oder 

dem Gemenge (im Kataster von 1628 enthalten)

Quatembersteuer
(18. August 1646 auf Ausschusstag eingeführt, zur Unterhaltung des 

Kriegsetats)




- Name wahrscheinlich von der vierteljährigen Einlieferung hergeleitet




- eine Art Personensteuer




- ursprünglich eine Kopf- und Bewerbsteuer [Erwerbsteuer]


Höhe:
1 Groschen monatlich von jedem Haupt über 15 und unter 70 Jahren, ein-schließlich der Rittergutsbesitzer ("außer große Herren, Ritterschaft, Geistliche, 




Kirchen- und Schuldiener, Professoren, Lektoren auf Universitäten, ihre Weiber 




und Kinder, studierend Jugend, Hospitäler, Hausarme"). 




– alle Handwerker und Gewerbetreibenden zahlten stattdessen einen monat-




   lichen Betrag.

Nachdem sich die Einwohnerschaft und das Gewerbe in den meisten Orten, besonders auf dem Lande verringert hatte, wurde die Quatembersteuer auf die Grundstücke ausgedehnt.

Wegen der Kinder und des Gesindes musste das Kataster oft verändert werden.Um dem aus dem Wege zu gehen, setzten die "Revisoren mit des Collegiums Genehmigung" fest, "wie viel Köpfe einem jeden Einwohner zuzuteilen" sind, und vermerkten es zu Beginn des Katasters. Es wurde jedem Ort ein festes Quantum zu einem Quatember ausgesetzt. Der Obrigkeit blieb es überlassen, dieses unter An- und Unansässige des Orts zu verteilen (Landtagsabschied von 1661). 

Kurz nach der Regulierung des "Local Quatember Quantums" wurde dieses moderiert [verringert, eingeschränkt]; denn in verschiedenen Orten war es zu hoch angesetzt worden. Auch in späterer Zeit genehmigte man mehrere Moderationen der Armut wegen.

Rittergüter mit steuerbaren Grundstücken hatten gleichfalls Quatembersteuer zu zahlen. Die Besitzer der Rittergüter tranferierten sie auf die, auf des Ritterguts Grund und Boden erbauten Häuser. Die darin wohnenden "Diener der Herr-schaft" waren zwar von Quatembern frei, doch durfte der Rittergutsbesitzer, anstelle der Erbzinsforderung diese Quatember auf die Häusler als Äquivalent vergleichsweise übertragen.



In der Regel waren alle schockbaren Grundstücke auch von der Quatember-


steuer betroffen.



Befreit waren von der Quatembersteuer:



u. a.
Berg- und Hüttenleute, Klöppelweiber und –mädchen, "wenn sie keine 





angesessenen Häusler oder Gärtner sind, oder andere Gemeindenutzungen 





haben, oder nebenbei kein Bewerb treiben" (Rescript v. 04.02.1726)





Diese Freiheit sollte nicht auf Bergleute-Witwen, auf Eisenhämmer- und 





Hüttenarbeiter ausgedehnt werden. (Rescript v. 15.07.1732)





Winzer, die nur auf Winzer-Häusern wohnen





Invaliden – unter gewissen Umständen (Mandat vom 12.09.1738)



Viehsterben beeinflusste nur die Quatember-, nicht die Schocksteuer:






Eine sog. "Begnadigung", d. h. Steuermäßigung, gab es bei Verlust von 






mindestens






1 Zug- oder Zuchtviehs








oder






10 Schafen (für 1 Rindvieh gerechnet)

"Gewerb-, Kopff- und Vermögen-Steuer"



Anno 1699/1701 (geht auf Generale August d. Starken zurück)



(allgemein als "Familientabellen" bezeichnet)



- nicht von allen, aber von einem Großteil an Ämtern erhalten geblieben



  z. B.



10. "Die von denen im Meißnischen Creyße liegenden Städten über ihre 




   Einwohner u. Familien ... eingeschickte Tabellen. Anno 1699"



18. "Tabellen derer Aemter u. darunter gehörigen Oerther, über die Familien...




   be. 1701, in Specie des Amts Altenberg, Beltzig, Dippoldiswalda und 




   Duben."



22. "Tabellen ... über die Familien Anno 1701 ... des Amts Moritzburg, 




   Mutzschen, Radeberg, Seyda, Schlieben u. Stollberg."

Erbzins
ruht auf den Grundstücken (eine Art Grundsteuer); ist jährlich in beständig 



gleicher Höhe zu entrichten



- Geldabgabe




einmal (Michaelis <29. September>; Michaeliszins) bzw. 





zweimal (Walpurgis <1. Mai> u. Michaelis) jährlich 



- Zinsstücke (z. B. Hühnern, Eier, Wolle, Flachs, Getreide)



- Frondienste (Spann- und Handdienste) – in manchen Dörfern in ein Geld-




äquivalent umgewandelt



Erbzins fiel in einzelnen Dörfern von der Differenzierung her sehr unterschiedlich 



aus.



Über den Erbzins wurden im 16. Jahrhundert "Amtserbbücher" angelegt, und dazu 



ergänzend etwa 100 Jahre später die "Erbzinsbücher".

____________________________________________________________________________

Nach Stellung der Herrschaft wurden in den Kursächsischen Erblanden drei Arten von Dörfern unterschieden:


1. Amtsdörfer:


   (Landesherr = Grundherr, nicht "Erb"- und Gerichtsherr)


   unterstanden unmittelbar dem Amtmann


2. Amtssässige Dörfer:


   in der Regel amtssässiger Herr = Grundherr, aber nicht "Erb"- und Gerichtsherr


   (Grund-/"Erb"-herrschaft: zuständig für Nieder- oder Erbgerichtsbarkeit (selten auch


   Obergerichtsbarkeit)

3. Schriftsässige Dörfer:


   in der Regel mit schriftsässigen Herrn als Grund-, "Erb"- und Gerichtsherrn


  (meist zuständig für Nieder- und Obergerichtsbarkeit)

Gegenüberstellung der Steuerlisten für Marsdorf von

Anno 1529 und Anno 1545

(vor und nach der neuen "Schatzung" von 1531)

(gekürzte Auszüge)

	1 5 2 9
	1 5 4 5

	Name des Besitzers
	Steuer-Schock
	Name des Besitzers
	Steuer-Schock
	Hufen

	Hanns Berisch
	   60
	Hans Berisch
	    88
	  1 ¾ 

	Merten Berisch
	   44
	
	
	

	Ulrich Rimer
	   54
	Ulrich Riemer
	  100
	  2

	Bartel Wendt
	   33
	Urban Wendt
	    55
	  5/4 

	
	
	Bartell Wendt
	    15
	    ¼ 

	Frantz Pawer
	   36
	Frantz Gebawer
	    75
	  1½ 

	Marx Bischoff
	   22
	Marx Bischoff
	    50
	  1

	Veit Opytz
	   45
	Veit Opitz
	    75
	  1½

	Peter Mawertt
	   24
	Gracius Gepawer
	    75
	  1½

	Andre Thronigk
	   25
	Andres Tronigk
	    50
	  1

	Wolff Thronigk
	   21
	Matz Tronigk
	    50
	  1

	Nickel Thronigk
	     9
	Hans Am Ende
	    26
	    ½ 

	
	
	Bernhart Riemer
	    50
	  1

	Hanns Rimer
	   23
	Hans Riemer
	    50
	  1

	Andre Schmidichen
	   23
	Lamprecht Schmiedtgen
	    56
	  1

	Urban Bretschneider
	   22
	Urban Bredtschneider
	    50
	  1

	Aßman Polus
	   22
	Dionisius Berisch
	    63
	  5/4

	Der alde Richter
	   21
	Nickel Tronigk
	    50
	  1

	Peter Mende
	   23
	Peter Am Ende
	    50
	  1

	Die Opytzin
	   23
	Greger Opitz
	    50
	  1

	Ewstachius Rimer
	   22
	Eustachius Riemer
	    50
	  1

	Valten Bergkman
	   55
	Burgkhart Berisch
	    74
	  1

	Hans Rymer
	   22
	
	
	

	
	 629
	
	1 202
	23½ 


Übersicht über die Findmittel zu den Steuer-Registern

(Sächsisches Hauptstaatsarchiv)

	Titel
	Art
	Zeitraum
	Bestandssignatur

	Ortsregister zu den Landsteuer-Registern
	Kartei
	1467 - 1554
	10040

Obersteuerkollegium

	Ortsregister zu den Landsteuer-Registern

Nr. 854 – 884
	Kartei
	1602 – 1623 
	10040

Obersteuerkollegium

	Gerichtsherrn [Rittergutsbesitzer]
	Kartei
	
	10040

Obersteuerkollegium

	Städte

A bis Z
	Kartei
	16./17. Jh.
	10040

Obersteuerkollegium

	Ämter und Städte
	Kartei
	1474 – ca. 1738
	10040

Obersteuerkollegium

	Türkensteuer 1501

(Ortsverzeichnis)
	Findbuch
	1501
	10024

Geheimer Rat

Locat 10505/...

	Obersteuerkollegium

Abt. C, Bd. 1

(Schocksteuern)
	Findbuch
	1622 – ca. 1790 

(auch Quatember-steuern)
	10040

Obersteuerkollegium

	Geheimes Archiv

III, 1, Bd. 124

- Steuern –

[S. 61 ff.]
	Findbuch


	u. a. "Familien-tabellen"

1699 – 1701
	10024

Geheimer Rat

	10040

Obersteuerkollegium

(Vorläufiges Findbuch,

Juli 2005)
	Findbuch

(verweist auf o. g. Kartei)
	1467 – ca. 1800?
	10040

Obersteuerkollegium

	Amserbbücher,

Erbzinsregister
	Findbuch
	16. und 17. Jh.

(nur Amtsdörfer

u. amtsässige 

Dörfer)
	10036

Finanzarchiv


Hinweis:
Verzeichnisse über Erbzinsregister und zum Teil auch über Steuerlisten



von schriftsässigen Dörfern (Dörfer, die einem Rittergut mit Obergerichtsbarkeit 



unterstanden) sind in den Findmitteln zu den Grundherrschaften enthalten.



Zum Teil sind Erbzinsregister dieser Dörfer auch in den Findbüchern zu den 



Gerichtsbüchern verzeichnet.

____________________________________________________________________________

Einsender: Gert Kallauch, Lauensteiner Str. 49, 01277 Dresden

Quellen:

SächsHStA

(Handschriftenabteilung) "Nachrichten von Schock und Hufen in Sachsen" (1759)


(Signatur: X 219)

Weinart, Benjamin Gottfried: "Ueber die chursächs. Steuer-Verfassung" (aus archivalischen


Nachrichten); Leipzig 1800 (Signatur: U 144 a)

(Bibliothek) Deutsche Verwaltungsgeschichte, hrsg. v. Jeserich u. a., Bd. 1 (S. 832 – 835)

Privatbesitz:

Haun, Friedrich Johannes: "Bauer und Gutsherr in Kursachsen" (Schilderung der ländlichen Wirtschaft und Verfassung im 16., 17. und 18. Jahrhundert). Strassburg 1892 (1. Neuauflage 1999)
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